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Voraussetzung zur Tätigkeit als Strahlenschutzbeauftragter 

 

 

Ausbildung im medizinischen Bereich § 79:  

(1) Strahlenschutzbeauftragte, die im Rahmen von medizinischen Expositionen oder in der 
Veterinärmedizin tätig sind, müssen erfolgreich abgeschlossen haben: 

1. eine der folgenden Ausbildungen 

a) Universitätsausbildung in Human-, Zahn- oder Veterinärmedizin oder 

b) einschlägige naturwissenschaftliche oder technische Ausbildung an einer 
Universität, Fachhochschule oder berufsbildenden höheren Schule oder 

c) Ausbildung im radiologisch-technischen Dienst gemäß dem Bundesgesetz 
über die Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD-
Gesetz), BGBl. Nr. 460/1992, 

und 

 2. Strahlenschutzausbildung gemäß Anlage 18 Abschnitt A bzw. B. 

(2) Strahlenschutzbeauftragte, die über die erforderlichen Ausbildungen für medizinische Expositionen 
verfügen, dürfen auch als Strahlenschutzbeauftragte in der Veterinärmedizin tätig werden. 

 

 

 

Fortbildungen im medizinischen Bereich § 82: 

(1) Strahlenschutzbeauftragte haben an Fortbildungsveranstaltungen zu den jeweils betreffenden in 
Anlage 18 angeführten Themen in Intervallen von fünf Jahren im folgenden Ausmaß teilzunehmen: 

1. im medizinischen Bereich mindestens acht Stunden; sofern sich deren Tätigkeit auf 
die Ordination einer/eines niedergelassenen Ärztin/Arztes oder Zahnärztin/Zahnarztes 
oder auf die Veterinärmedizin beschränkt, mindestens vier Stunden; 

Das erste Intervall beginnt mit dem der Aufnahme der Tätigkeit folgenden Jahr zu laufen. 

(2) Die zuständige Behörde hat, wenn eine ausreichende Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 
gemäß Abs. 1 nicht oder nicht vollständig nachgewiesen werden kann, die Tätigkeit als 
Strahlenschutzbeauftragte/Strahlenschutzbeauftragter zu untersagen oder deren Weiterführung mit 
Auflagen zu versehen. 
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Ausbildung im nicht-medizinischen Bereich § 80 

 

(1) Die der zuständigen Behörde gemäß den §§ 16 Abs. 1 und 17 Abs. 1 Z 3 StrSchG 2020 
genannten Strahlenschutzbeauftragten, die in anderen als in den §§ 79 oder 81 genannten Bereichen 
tätig sind, müssen erfolgreich abgeschlossen haben: 

1. eine der folgenden Ausbildungen 

 a) einschlägige naturwissenschaftliche oder technische Ausbildung an 
einer Universität, Fachhochschule oder berufsbildenden höheren Schule oder 

 b) Universitätsausbildung in Human-, Zahn- oder Veterinärmedizin oder 

 c) einschlägige Ausbildung gemäß MTD-Gesetz 

und 

2. Strahlenschutzausbildung gemäß Anlage 18 Abschnitt C. 

(2) Für Strahlenschutzbeauftragte gemäß Abs. 1, deren Tätigkeit sich ausschließlich auf die 
zerstörungsfreie Prüfung unter Verwendung von Röntgeneinrichtungen oder umschlossenen 
radioaktiven Quellen in Strahlenanwendungsräumen beschränkt, ist anstelle einer Ausbildung gemäß 
Abs. 1 Z 1 lit. a bis c eine mindestens dreieinhalbjährige Ausbildung, wie sie für Lehrberufe im 
technischen Bereich vorgesehen ist, oder eine vergleichbare Ausbildung ausreichend. 

(3) Für Strahlenschutzbeauftragte gemäß Abs. 1, deren Tätigkeit sich ausschließlich auf 

1. Messeinrichtungen für Dicke, Dichte oder Flächengewicht, auf Füllstandsanzeiger, auf 
tragbare Röntgenfluoreszenzanalysegeräte oder auf Strahlenquellen mit 
vergleichbarem Risiko oder 

2. Tätigkeitsbereiche gemäß § 11 bzw. Tätigkeiten gemäß § 27 StrSchG 2020 
beschränkt, sind anstelle einer Ausbildung gemäß Abs. 1 Z 1 lit. a bis c die für die in 
Betracht kommende Tätigkeit erforderlichen Fachkenntnisse ausreichend. 

(4) Strahlenschutzbeauftragte, die nicht gemäß den §§ 16 Abs. 1 und 17 Abs. 1 Z 3 StrSchG 2020 der 
zuständigen Behörde genannt sind, haben über die für die in Betracht kommende Tätigkeit 
erforderlichen Fachkenntnisse sowie eine Strahlenschutzausbildung gemäß Anlage 18 Abschnitt C zu 
verfügen. 

(5) Für Strahlenschutzbeauftragte, deren Tätigkeit sich ausschließlich auf Geräte bezieht, die die in 
§ 21 Z 1 und 2 genannten Dosisleistungs- und Aktivitätswerte einhalten, ist eine 
Strahlenschutzausbildung gemäß Anlage 18 Abschnitt C ausreichend. 

 

 

Fortbildungen im nicht-medizinischen Bereich § 82: 

 

(1) Strahlenschutzbeauftragte haben an Fortbildungsveranstaltungen zu den jeweils betreffenden in 
Anlage 18 angeführten Themen in Intervallen von fünf Jahren im folgenden Ausmaß teilzunehmen: 

2. im nicht-medizinischen Bereich mindestens acht Stunden; sofern sich deren Tätigkeit 
auf die in § 80 Abs. 3 und 5 genannten Bereiche beschränkt, mindestens vier 
Stunden; 

Das erste Intervall beginnt mit dem der Aufnahme der Tätigkeit folgenden Jahr zu laufen. 

(2) Die zuständige Behörde hat, wenn eine ausreichende Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 
gemäß Abs. 1 nicht oder nicht vollständig nachgewiesen werden kann, die Tätigkeit als 
Strahlenschutzbeauftragte/Strahlenschutzbeauftragter zu untersagen oder deren Weiterführung mit 
Auflagen zu versehen. 


